
Apothekenpflichtiges Arzneimittel

Erstattungsfähig in folgenden Fällen:

»  Für Kinder bis zum 12. Geburtstag und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis 
zum 18. Geburtstag (lt. § 34 SGB V)     

»  Für Erwachsene, wenn die Vorgaben der Anlage I der AM-RL des G-BA  
(OTC-Übersicht) eine Verordnung und Abgabe erlauben

Hinweise:

»  Es besteht eine generelle Prüfpflicht hinsichtlich der Verordnungs- und 
Erstattungsfähigkeit nach Anlage I der AM-RL des G-BA (OTC-Übersicht).

»   Achtung: Bei Verordnungen mit Diagnosen muss geprüft werden, ob diese den 
Vorgaben der Anlage I entsprechen. 

Hinweis:

»  Medizinprodukte müssen eindeutig verordnet sein, d. h. der Herstellername  
und/oder die PZN sollten auf dem Rezept angegeben sein.

Medizinprodukt

Ist das Laxans namentlich in der Anlage V der AM-RL des G-BA gelistet?

Erstattungsfähigkeit von Laxantien*

Bei der Abgabe von Laxantien auf einem Kassenrezept ist zunächst zu überprüfen, ob die Gesetzliche Krankenversicherung das verordnete Präparat erstattet.  
Das folgende Fließschema unterstützt Sie bei der richtigen Rezeptbelieferung.

* Nicht erstattungsfähig sind Jumbopackungen; die Abgabe mehrerer Packungen ist gesondert zu überprüfen.

Arbeitshilfe 

Welchen Status hat das Laxans?
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